
Gemeinde Kerken 
Der Bürgermeister 
Dionysiusplatz 4 
47647 Kerken 
 
 
 

Anzeige eines Brauchtumsfeuers 
 
 
Brauchtumsfeuer: 
 

 Osterfeuer (zwischen Gründonnerstag und Ostermontag, ausgenommen Karfreitag) 
 

 Martinsfeuer  (möglich zwischen dem 09. November und 13. November) 
 

 ________________________ 
 
Veranstalter:  
 

 Organisation, Verein oder Glaubensgemeinschaft 
 
     Name und Adresse: ______________________________________________________________ 
 

 als Nachbarschaft 
 
     Name und Adresse: ______________________________________________________________ 
 
Veranstaltung: 
 

 privat, Teilnehmerzahl ca. _____________ 
 

 öffentlich, Teilnehmerzahl ca. _____________ 
 
Zeitraum: 
 

Geplanter Abbrenntag 

 
Startzeit des Feuers 

 
Endzeit des Feuers 

 
Alternativer Abbrenntag 

 
Startzeit des Feuers 

 
Endzeit des Feuers 

 
 
Angaben zur Feuerstelle 
 

Grundfläche in qm 

 
Höhe des Brennmaterials Straße und Hausnummer (ggfs. Lagebezeichnung) 

 
 Ich bin Grundstückseigentümer 

 
 Ich bin nicht Grundstückseigentümer, habe aber eine Erlaubnis 

 
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr:  
 
Feuerlöscher:  
 

 ja, Anzahl: _____________      
 

 nein 
 
Sonstiges: 
 
____________         Weiter auf Seite 2 



Gemeinde Kerken 
Der Bürgermeister 
Dionysiusplatz 4 
47647 Kerken 
 
 
 
Mindestens eine verantwortliche Person: (eine Person muss älter als 18 Jahre sein) 
 

1. 
Person 

Vorname 

 
Nachname Handynummer 

Adresse 

 
Älter als 18 Jahre 

 ja 
 nein 

 

2. 
Person 

Vorname 

 
Nachname Handynummer 

Adresse 

 
Älter als 18 Jahre 

 ja 
 nein 

 
Auflagen:  
 

1. Es dürfen nur unbehandelte, pflanzliche Grünabfälle verbrannt werden. 
 

2. Das Brennmaterial darf erst unmittelbar vor dem Anzünden an der Feuerstelle aufgeschichtet 
werden, damit Tiere hierin keinen Unterschlupf suchen. 

 
3. Das Feuer muss innerhalb weniger Stunden vollständig abgebrannt sein.  

 
4. Das Feuer wird bis zum vollständigen Erlöschen der Glut bewacht.  

 
5. Das Feuer darf bei starkem Wind nicht angezündet werden und ist bei einem aufkommenden 

starken Wind unverzüglich zu löschen.  
 

6. Das Feuer muss mindestens 25 Meter von Gebäuden und baulichen Anlagen entfernt sein. Es 
muss ein Mindestabstand von 50 Metern zum Wald bestehen.  

 
7. Der Veranstalter haftet für alle Ansprüche, die auf dem Verbrennungsvorgang begründet sind.  

 
8. Verbrennungsrückstände und aussortierte Abfälle sind innerhalb einer Woche ordnungsgemäß 

zu entsorgen. Ansonsten ist von einer unerlaubten Abfallentsorgung auszugehen.  
 
 
 
Ich versichere die Richtigkeit der gemachten Angaben. Ich bestätige mit meiner Unterschrift, die 
Auflagen verstanden zu haben und diese einzuhalten. Ich erkläre mich mit einer möglichen Überprüfung 
des angezeigten Feuers einverstanden.   
 
 
 
 

Datum 

 

Vorname, Nachname 

 

Unterschrift 
 


